
   

Stadt Leuna 
Die Bürgermeisterin  
 

 
Einzugsermächtigung 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Name, Vorname des Zahlungspflichtigen      Personenkontonummer 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Anschrift 
 
 
Bankverbindung 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Konto-Nr.    Bankleitzahl    Bankinstitut 
 
 
für Objekt..........................................................................................Termin der Abbuchung..................................... 
 
 
 
____ Grundsteuer A  ____ Grundsteuer B  ____ Straßenreinigungsgebühr 
 
 
____ Gewerbesteuer  ____ Hundesteuer  ____ Elternanteile für Kinderbetreuung 
 
 
____ Pacht   ____ Friedhofsgebühr  ____ Straßenausbaubeitrag 
 
 
Hinweise: 
 
1.  Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass meine Bank 

durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen Zahlungsgrund (z. B. Grundsteuer etc.) 
unterrichtet wird. 

 
2.  Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre personenbezogenen Daten in 

Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden. 
 
3. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf. 
 
4. Bitte senden Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. Beachten Sie bitte, 

dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten wir um 
rechtzeitige Mitteilung, damit Rückzahlungsgebühren vermieden werden. 

 
5. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung 

aufweist, anderenfalls ist das kontoführende Geldinstitut nicht verpflichtet, den Abbuchungs-
aufträgen zu entsprechen. 

 
6.  Rückbuchungsgebühren sind vom Zahlungspflichtigen zu erstatten, wenn sie durch ihn 

verschuldet wurden (unberechtigter Widerspruch). 
 
 
 
 
 
.........................................................................    ........................................................................... 

    Ort, Datum        Unterschrift  


